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Herzlich willkommen in der Steuerberatungskanzlei J ens Jaschek 

Der Wasserturm ist das Wahrzeichen der Quadratestadt 
Mannheim und nur einer von vielen schönen Gründen n ach 
Mannheim zu kommen... 

... eigentlich weiß man es ja genau: Der Steuertermin oder der 
Abgabetermin für die Steuererklärung rückt immer näher, und 
dennoch schieben wir diese Aufgabe immer wieder vor uns 
her... - das ist allzu menschlich! Und dann dieser 
unübersichtliche Paragraphendschungel, dieser Formularwust: 
Ja, selbst dann, wenn wir eine Erstattung erwarten, fällt es 
manchem schwer, die Kurve zu kriegen!  

Und die Steuererklärung auf einem Bierdeckel  - die wird wohl 
auch noch eine ganze Zeit eine Vision bleiben... Können 
Steuern Freude machen? Egal  ob als Privatperson, 
Freiberufler, Kleinunternehmer oder Verein : Das vielfach 
ungeliebte Thema "Steuern" verliert seinen Schrecken, wenn 
wir das einfach gemeinsam angehen! Vertrauen Sie doch uns 
Ihre Steuerangelegenheiten an!  

Viele zufriedene Mandanten meiner Kanzlei sagen überzeugt: 
"Bei meinem Steuerberater Jens Jaschek fühle ich mi ch 
richtig gut aufgehoben!"  

 

 

3 DIE MANDANTEN  I INFORMATION  

      

Themen dieser Ausgabe 
   

 
� Steuerliche Erleichterungen in der Corona-Krise  

� Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise 

� Rechtliche Maßnahmen in der Corona-Krise 

 

 

 

 

 � Kaufpreisaufteilung für ein bebautes Grundstück 

� Leistungen eines Laborarztes umsatzsteuerfrei 

 

 

 

      

Ihre Steuerangelegenheiten in guten Händen... 

Die Mandanten  I Information Dipl. -Kaufmann   Steuerberater  

Jens Jaschek 

     Liebes Finanzamt, 

hier  ist  nun  meine 

 Steuererklärung: 

   Einnahmen:   38.562 

    Ausgaben:       5.845 

       Gewinn:     32.717 
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Ausgabe Nr. 3/2020 (Mai/Juni) 
 

   

Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant,  

 

unverhofft im Ausnahmezustand - so könnte man die Zeitqualität beschreiben, die uns nun schon seit vielen 
Wochen beherrscht. Egal ob Sie sich nun als Mitglied einer Risikogruppe ganz konkret vor einer Ansteckung und 
Erkrankung fürchten, ob Sie als Alten- oder KrankenpflegerIn, MitarbeiterIn im Rettungsdienst, Arzt oder anders 
im medizinischen oder pflegerischen Bereich Tätigen, ErzieherIn, etc. wegen des notwendigerweise engen 
Kontaktes in diesen Arbeitsbereichen ständig einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind, Ihr Arbeitgeber 
gerade zu Kurzarbeit gezwungen ist, oder Sie als JungunternehmerIn eigentlich gerade durchstarten wollten – wir 
alle sind von den Entscheidungen betroffen,die zum Schutz vor der Corona-Pandemie getroffen wurden!  Jede(r) 
ist von diesen gravierenden Veränderungen betroffen, und sei es als auf einmal ins Home-Office Verbannte(r) mit 
der gleichzeitigen Herausforderung einer parallel ablaufenden Kinderbetreuung wegen geschlossener Kitas und 
Schulen – nach mehreren Wochen liegen da mancherorts selbst starke Nerven blank.  

Zum Glück trifft diese Krise unser Land in einem Status relativen Wohlstands, mit diversen Hilfsprogrammen und 
Erleichterungen (viele finden Sie in dieser Ausgabe!) suchen die politischen Entscheidungsträger, die extremsten  
wirtschaftlichen Folgen so weit als möglich abzumildern. Umso wichtiger ist jetzt kompetenter Rat vom 
Steuerberater: Für viele der Hilfen - ob als echter Zuschuss oder in Form von Darlehen - sind wenn auch oft in 
vereinfachter Form Daten und Fakten notwendig, dazu kompetenter Rat, was in welcher Reihenfolge zu tun, wo 
und wie zu beantragen ist. Und glücklicherweise ist die Digitalisierung gerade im Bereich Steuerberatung dank 
ELSTER, DATEV und der in den steuerberatenden Berufen bereits vorhandenen hohen Kompetenz bei der 
digitalen Abwicklung bis hin zur Web-Video-Beratung besser als in anderen Lebensbereichen, wo manche erst 
beginnen, sich mit der notwendigen Technik und Kompetenz auszustatten. Sprechen Sie uns einfach an!  

Nachfolgend haben wir auch  in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus  dem Steuer- 
und Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt. Wie bei den letzten Ausgaben mit Direkt-Links zu den 
entsprechenden Rechtsquellen! Und wie immer gilt der Erfahrungsgrundsatz: Rechtzeitige Beratung im Vorfeld 
spart unnötiges Steuergeld und unnötige (schlechte)  Erfahrungen.  

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche und bleiben Sie gesund        ,        

Ihr 

Jens Jaschek 

 

 
 

STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
 

Unternehmer 
 
Erste steuerliche Erleichterungen in der Corona-Kri se 

 
Die Finanzverwaltung des Bundes und der Länder gewährt Steuerpflichtigen, die von der Corona-Krise betroffen sind, 
Erleichterungen bei der Zahlung von Steuern. Die Erleichterungen betreffen die Stundung, die Anpassung von 
Vorauszahlungen und die Vollstreckung. 

Hintergrund:  Das Corona-Virus und die staatlich angeordneten Maßnahmen wie die Schließung von Geschäften oder 
die Einschränkung des Nahverkehrs beeinträchtigen mittlerweile die meisten Unternehmen. Die Finanzverwaltung 
spricht nun erste Erleichterungen aus. 

Wesentlicher Inhalt der Schreiben des Bundesfinanzm inisteriums und der obersten Finanzbehörden der Län der: 

(Weiter auf der Folgeseite) 
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1. Stundung 

Steuerpflichtige können die Stundung für Steuern wie Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer beantragen, die bis 
zum 31.12.2020 fällig werden. Die Stundung soll in der Regel zinslos gewährt werden. Für die Stundung ist ein Antrag 
erforderlich, in dem der Steuerpflichtige seine Verhältnisse darlegen und nachweisen muss, dass er unmittelbar und 
nicht unerheblich von der Corona-Krise betroffen ist. 

 

Hinweis:  Eine „unmittelbare Betroffenheit“ setzt eine Infektion mit dem Corona-Virus nicht voraus. Vielmehr kommt es 
darauf an, dass ein wirtschaftlicher Schaden eingetreten ist, z. B. weil keine Aufträge mehr eingehen oder diese nicht 
bearbeitet werden können. Dem BMF zufolge ist nicht erforderlich, dass der Steuerpflichtige seinen Schaden im 
Einzelnen nachweist. Stundungsanträge für Steuern, die erst nach dem 31.12.2020 fällig werden, müssen besonders 
begründet werden. 

Stundungsanträge zur Gewerbesteuer müssen – außer bei den Stadtstaaten – bei der Gemeinde gestellt werden, da die 
Gemeinden für die Gewerbesteuer zuständig sind. 

 

2. Anpassung von Vorauszahlungen 

Die Anpassung von Einkommen- und Körperschaftsteuer ist auf Antrag möglich, wenn der Steuerpflichtige unmittelbar 
und nicht unerheblich betroffen ist. 

Auch bei der Gewerbesteuer kann eine solche Anpassung erfolgen, indem das Finanzamt den Gewerbesteuer-
messbetrag für Zwecke der Vorauszahlungen herabsetzt. Die Gemeinde, die für die Gewerbesteuer zuständig ist, ist an 
diese Anpassung gebunden und muss dann die eigentlichen Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer herabsetzen. 

 

3. Vollstreckungsaufschub 

Auf Antrag gewähren Finanzämter Vollstreckungsschutz, sodass bis zum 31.12.2020 von Vollstreckungsmaßnahmen 
abgesehen werden soll. Erforderlich ist, dass der Steuerpflichtige unmittelbar und nicht unerheblich betroffen ist. 

Säumniszuschläge werden in Fällen des Vollstreckungsaufschubs in der Zeit vom 19.3.2020 bis zum 31.12.2020 
erlassen. Dieser Erlass kann durch eine sog. Allgemeinverfügung erfolgen, die öffentlich bekanntgegeben wird. 

Bei den bundesgesetzlich geregelten Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z. B. Einfuhrumsatzsteuer, 
Energiesteuer und Luftverkehrssteuer), sind die Hauptzollämter angewiesen worden, den Steuerpflichtigen angemessen 
entgegenzukommen. Dadurch sollen unbillige Härten vermieden werden. Auch hier kommen Stundungen, 
Vollstreckungsaufschub und Anpassungen der bisherigen Vorauszahlungen in Betracht. 

Hinweis:  Noch nicht bundeseinheitlich geregelt sind derzeit z. B. allgemeine Fristverlängerungen für Steuererklärungen 
oder -anmeldungen oder materiell-rechtliche Billigkeitsregelungen, die zu niedrigeren Steuern führen würden. 

Einige Landesfinanzbehörden sehen inzwischen Erleichterungen im Bereich der Umsatzsteuer vor. So sollen bereits 
getätigte Umsatzsteuer-Sondervorauszahlungen auf Null herabgesetzt und dann erstattet oder verrechnet werden. 
Entsprechende Regelungen gibt es derzeit – soweit ersichtlich – in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Hessen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Weitere Bundesländer werden 
voraussichtlich folgen. 

Bitte beachten Sie:  Die Entwicklung in der Corona-Krise ist dynamisch. Die hier hinterlegten Informationen beruhen auf 
dem Stand 30.3.2020 . 

 
(Rechts-)quelle(n):  "Erste steuerliche Erleichterungen in der Corona-Krise“: 
 

• BMF, Schreiben v. 19.3.2020 - IV A 3 - S 0336/19/10007:002: 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/821869/  sowie 
 

• Gleich lautende Erlasse v. 19.3.2020 - 3-G146.0/4: 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/821834/  

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/821869/
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/821834/
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(Klein-Unternehmer, (Solo-)Selbständige, Freiberufl er 
 
Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise 

 
Wichtiger Hinweis: Lesen Sie diesen Beitrag bitte auch dann, wenn Sie nicht Mitglied der Kernzielgruppe sind!  Sollten 
Sie selbst MitarbeiterIN in einem Unternehmen sein, dass selbst nicht so kompetent beraten wird, kann es auch hilfreich 
sein, wenn Sie den Artikel als PDF oder Ausdruck an Ihre Geschäftsleitung/Buchhaltung weitergeben! 

Zur Abmilderung der Corona-Krise haben Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat ein Hilfspaket für Unternehmen 
beschlossen. Im Folgenden geben wir einen Überblick über wesentliche Hilfen für die Wirtschaft. 

1. Soforthilfen für kleine Unternehmen 

Neben den z. T. bereits auf Länderebene angelaufenen Soforthilfemaßnahmen hat der Bund am 27.3.2020 Hilfen für 
Selbständige und Kleinunternehmer verabschiedet. Sie gelten für alle Wirtschaftsbereiche sowie Soloselbständige und 
Angehörige der Freien Berufe mit bis zu 10 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente). 

Zur Sicherstellung ihrer Liquidität erhalten kleine Unternehmen im Rahmen der Bundes-Soforthilfe eine Einmalzahlung 
für drei Monate – je nach Betriebsgröße in Höhe von 

• bis zu 9.000 € (bis zu fünf Beschäftigte/Vollzeitäquivalente) 
 

• bis zu 15.000 € (bis zu zehn Beschäftigte/Vollzeitäquivalente). 

Damit sollen insbesondere die wirtschaftliche Existenz der Antragsteller gesichert und akute Liquiditätsengpässe wegen 
laufender Betriebskosten (Mieten, Pachten, Kredite für Betriebsräume oder Leasingraten) überbrückt werden. Die 
Einmalzahlungen müssen nicht zurückgezahlt werden. Sofern der Vermieter die Miete um mindestens 20 Prozent 
reduziert, kann der ggf. nicht ausgeschöpfte Zuschuss auch für zwei weitere Monate eingesetzt werden. 

Hinweise:  Anträge auf Soforthilfen können bei den hierfür zuständigen Behörden oder Stellen der Länder bis zum 
31.5.2020 gestellt werden. Dem Bundesfinanzministerium zufolge ist eine Kumulierung mit anderen Hilfen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie grundsätzlich möglich. Eine Überkompensation ist jedoch zurückzuzahlen. 

Darüber hinaus wird Kleinunternehmern und Soloselbständigen der Zugang zu Sozialleistungen , insbesondere dem 
Arbeitslosengeld II, vereinfacht. Unter anderem greift hier für sechs Monate eine wesentlich vereinfachte 
Vermögensprüfung . Aufwendungen für Unterkunft und Heizung werden für die Dauer von sechs Monaten ab 
Antragstellung in tatsächlicher Höhe anerkannt. Damit soll der Verbleib in der Wohnung erst einmal gesichert werden. 
Die Selbständigkeit muss wie bisher beim Bezug von Leistungen nicht aufgegeben werden.  

Um den Kinderzuschlag  zu gewähren, werden nicht mehr Einkommensnachweise der letzten sechs Monate vor 
Antragstellung herangezogen, sondern der Nachweis des aktuellen Einkommens im letzten Monat vor Antragstellung. 
Damit sollen auch diejenigen den Kinderzuschlag erhalten, die einen plötzlichen Einkommensverlust erlitten haben. 

2. Weitergehende Liquiditätshilfen für Unternehmen 

Neben den oben erwähnten Soforthilfen für kleine Unternehmen wurde ein neues Kreditprogramm für Unternehmen  
aufgelegt. Das KfW Sonderprogramm 2020  ist am 23.3.2020 gestartet. 
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Das Sonderprogramm steht sowohl kleinen, mittelständischen Unternehmen  als auch Großunternehmen zur 
Verfügung. Die Kreditbedingungen wurden verbessert. Niedrigere Zinssätze  und eine vereinfachte Risikoprüfung  der 
KfW bei Krediten bis zu 10 Mio. Euro sollen weitere Erleichterung für die Wirtschaft schaffen. 

Hinweise:  Das KfW-Sonderprogramm ist bei den jeweiligen Hausbanken zu beantragen. Weitere Informationen hierzu – 
u.a. zur Vorbereitung einer Kreditbeantragung bei der Bank – hat die KfW auf ihrer Internetseite veröffentlicht. 

Bitte beachten Sie:  Die Entwicklung in der Corona-Krise ist dynamisch. Die hier hinterlegten Informationen beruhen auf 
dem Stand 30.3.2020 . 

Rechtsquelle(n):  “Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise“: 
 

• (Bundes-)Soforthilfen für kleine Unternehmen: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html?cms_artId=1661796        
 
    

• KfW Sonderprogramm 2020: 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html  
 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html?cms_artId=1661796
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
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Arbeitgeber/Arbeitnehmer, Vermieter/Mieter, alle St euerzahler 

 

Rechtliche Maßnahmen in der Corona-Krise 

 
1. Änderungen beim Kurzarbeitergeld 
 
Aufgrund der Corona-Krise wurden Erleichterungen für den Zugang zum Kurzarbeitergeld (KUG) beschlossen. Die 
Regelungen gelten mit Wirkung zum 1.3.2020 und sind bis zum 31.12.2020 befristet. 
 
Danach gilt Folgendes: 
 

• Anspruch auf KUG besteht, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von 
mehr als 10 Prozent haben. 
 

• Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden werden zu 100 Prozent erstattet. 
 

• Der Bezug von KUG ist bis zu 12 Monate möglich. 
 

• Leiharbeitnehmer können ebenfalls in Kurzarbeit gehen und haben Anspruch auf KUG. 
 

• In Betrieben, in denen Vereinbarungen zur Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, wird auf den Aufbau 
negativer Arbeitszeitkonten verzichtet. 
 

• Bei Aufnahme einer Nebenbeschäftigung in einem systemrelevanten Bereich bleibt das Nebeneinkommen in 
der Zeit vom 1.4.2020 bis 31.10.2020 anrechnungsfrei, soweit das Entgelt aus dem Nebeneinkommen mit dem 
verbliebenen Ist-Entgelt das Soll-Entgelt nicht übersteigt. 
 

• Die weiteren Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von KUG behalten ihre Gültigkeit. 
 
 
Hinweise: Kurzarbeit kann sowohl online als auch postalisch bei der Bundesagentur für Arbeit angezeigt und beantragt 
werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales weist allerdings darauf hin, dass die Arbeitsagenturen und 
Jobcenter aufgrund des hohen Anrufaufkommens telefonisch nur eingeschränkt erreichbar sind. 
Weitere Informationen zur Beantragung von Kurzarbeitergeld sind auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit 
veröffentlicht. 
 
 
2. Änderungen im Miet-, Insolvenz- und Strafprozess recht 
 
Weitere rechtliche Änderungen ergeben sich durch das am 27.3.2020 vom Bundesrat verabschiedete „Gesetz zur 
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“. 
Vorgesehen sind u. a. folgende Maßnahmen: 
 
Erleichterungen im Insolvenzrecht 
 
Unternehmen, die aufgrund der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten oder insolvent geworden 
sind, sollen ihre Geschäfte trotzdem weiterführen können. Hierzu wird die Insolvenzantragspflicht bis zum 30.9.2020 
ausgesetzt. Für einen dreimonatigen Übergangszeitraum ist das Recht der Gläubiger, die Eröffnung von 
Insolvenzverfahren zu beantragen, eingeschränkt. 
 
Mieterschutz 
 
Mieter sowie Kleinstunternehmen, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus ihre Miete nicht mehr zahlen können, 
werden vor Kündigungen geschützt: durch zeitlich begrenzte Einschränkungen der Kündigung von Miet- und 
Pachtverhältnissen, Regelungen zur Stundung und Vertragsanpassung im Verbraucherdarlehensrecht. Leistungen der 
Grundversorgung wie Strom, Gas oder Telekommunikation sollen möglichst weiterlaufen. 
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Strafprozesse 
 
Zur Vermeidung der Infektion mit dem Coronavirus dürfen Strafgerichte während des nächsten Jahres die 
Hauptverhandlung für maximal drei Monate und zehn Tage unterbrechen, ohne dass der Prozess „platzt“. Nach 
geltendem Recht ist eine Unterbrechung von höchstens 10 Tagen möglich. 
 
Weitere rechtliche Änderungen 
 
In zahlreichen weiteren Rechtsgebieten sind Erleichterungen vorgesehen, u. a. im Genossenschafts-, Gesellschafts-, 
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentums- sowie im Umwandlungsrecht. Ziel ist es, die betroffenen Rechtsformen in 
die Lage zu versetzen, trotz der derzeit beschränkten Bewegungs- und Versammlungsfreiheit erforderliche Beschlüsse 
zu fassen und handlungsfähig zu bleiben. So kann beispielsweise eine AG ihre Hauptversammlung virtuell – ohne 
Präsenz der Aktionäre – durchführen. Erleichterungen sind auch für die Beschlussfassung einer GmbH im schriftlichen 
Verfahren vorgesehen. Wohnungseigentümer können zunächst auf die Durchführung von WEG-Versammlungen 
verzichten. 
 
Hinweise:  Alle Regelungen gelten grundsätzlich begrenzt. Mit Ende der derzeitigen Ausnahmesituation erfolgt die 
Rückkehr zur bisherigen Rechtslage. Die einzelnen Regelungen treten zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zum Teil 
rückwirkend – in Kraft. 

 
 
 
Rechtsquelle(n):  “Rechtliche Maßnahmen in der Corona-Krise“: 
 

• Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld, BGBl 2020 I  
S. 493:  
https://tinyurl.com/ycwtf8sy            

 
(Sogenannte “Tiny-Urls“ sind elektronische abgekürzte Links, deren Originalpfad zu lang für eine Wiedergabe wäre.) 
 

https://tinyurl.com/ycwtf8sy
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Grundstückseigentümer/-erwerber  
 
Kaufpreisaufteilung für ein bebautes Grundstück 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat das Bundesfinanzministerium (BMF) zum Beitritt zu einem Revisionsverfahren 
aufgefordert, in dem es um die Frage geht, ob die vom BMF entwickelte Arbeitshilfe für die Aufteilung von Kaufpreisen 
für bebaute Grundstücke auf den Grund und Boden einerseits und auf das Gebäude andererseits in der Praxis zugrunde 
gelegt werden kann. 
 
 
Hintergrund: Wird ein bebautes Grundstück erworben und zur Erzielung von Einkünften genutzt, z. B. durch Vermietung 
oder durch Verwendung für den Betrieb, darf nur das Gebäude abgeschrieben werden, nicht aber der Grund und Boden. 
Der Kaufpreis für das bebaute Grundstück muss daher auf das Gebäude und auf den Grund und Boden aufgeteilt 
werden; je höher der Gebäudeanteil ausfällt, desto vorteilhafter ist dies für den Steuerpflichtigen, da das Gebäude 
gewinnmindernd abgeschrieben werden kann. Das BMF hat eine sog. Arbeitshilfe in Gestalt einer Excel-Tabelle 
veröffentlicht, die eine Kaufpreisaufteilung ermöglichen soll und von den Finanzämtern angewendet wird. 
 
 
Sachverhalt:  Die Klägerin ist eine Grundstücksgemeinschaft, die im April 2017 eine 38 qm große Einzimmerwohnung 
(Baujahr 1973) in Berlin zum Kaufpreis von 110.000 € erwarb, die vermietet wurde. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, 
dass der Wert des Bodens 20.000 € betragen sollte, sodass auf das Gebäude 90.000 € (ca. 81 %) entfielen. Die Klägerin 
berechnete die Abschreibung daher auf einer Bemessungsgrundlage von 81 % des Gesamtkaufpreises. Das Finanzamt 
errechnete dagegen mittels Arbeitshilfe des BMF einen Gebäudeanteil von nur ca. 30 % und minderte daher die 
Abschreibung. 
 
 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun das BMF zum Beitritt zu dem Revisionsverfahren aufgefordert: 
 

• Der BFH will sich in dem Revisionsverfahren grundlegend mit der Frage beschäftigen, ob der Arbeitshilfe des 
BMF Bedeutung bei der Aufteilung eines Kaufpreises nach den realen Verkehrswerten zukommt. 
 

• Der Beitritt des BMF erfolgt, damit das BMF die Arbeitshilfe und deren Grundlagen erläutern und zur 
allgemeinen Problematik der Aufteilung von Kaufpreisen bei bebauten Grundstücken Stellung nehmen kann. 

 
 
Hinweise:  Eine abschließende Entscheidung über diese Frage ist mit dem Beitrittsbeschluss noch nicht verbunden, 
sondern diese wird erst zum Abschluss des Revisionsverfahrens gefällt. Aus dem Beitrittsbeschluss des BFH ergibt sich 
auch noch keine Tendenz, ob der BFH die Arbeitshilfe steuerlich anerkennen wird. 
 
Für Käufer bebauter Grundstücke gilt, dass eine Kaufpreisaufteilung durch das Finanzamt nicht akzeptiert, sondern 
Einspruch eingelegt werden sollte, damit die Entscheidung des BFH im aktuellen Revisionsverfahren abgewartet werden 
kann. Die Entscheidung des BFH in dem Verfahren wird erhebliche praktische Bedeutung haben. Denn nach der Arbeits-
hilfe des BMF ergeben sich oft sehr hohe Bodenwerte, sodass nur ein kleiner Teil des Kaufpreises auf das Gebäude 
entfällt und damit abschreibbar ist; im Streitfall waren dies lediglich 30 %. 
 
Das Problem der Anwendbarkeit der Arbeitshilfe stellt sich nicht, wenn Käufer und Verkäufer im Kaufvertrag eine 
Kaufpreisaufteilung vornehmen. Eine solche Aufteilung ist grundsätzlich vom Finanzamt zu akzeptieren. Allerdings gilt 
dies nach der Rechtsprechung nicht, wenn die Aufteilung nur zum Schein erfolgt oder gestaltungsmissbräuchlich ist oder 
wenn sie derart deutlich von den Verkehrswerten abweicht, dass sie wirtschaftlich nicht mehr haltbar ist. Gerade wenn 
die Bodenrichtwerte enorm gestiegen sind, wird eine vertragliche Kaufpreisaufteilung vom Finanzamt häufig nicht mehr 
anerkannt, weil der sich nach der vertraglichen Kaufpreisaufteilung ergebende Bodenwert deutlich niedriger ist als der 
Bodenrichtwert. 
 
 
 
Rechtsquelle(n):  “ Kaufpreisaufteilung für ein bebautes Grundstück“: 
 

• BFH, Beschluss v. 21.1.2020 - IX R 26/19: 
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/821771/     

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/821771/
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Alle Steuerzahler  
 
Leistungen eines Laborarztes 
 

 

Die Leistungen eines Facharztes für klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik, die er an ein Laborzentrum erbringt, 
das wiederum Laborleistungen an Ärzte und Kliniken erbringt, sind umsatzsteuerfrei. Für die Umsatzsteuerfreiheit ist das 
Bestehen eines Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient nicht erforderlich. 

 

 
Sachverhalt: Der Kläger war Facharzt für klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik und erbrachte im Zeitraum 
2009 bis 2012 Leistungen an ein medizinisches Versorgungszentrum, das wiederum Laborleistungen an Ärzte, 
Gesundheitsämter, Reha-Kliniken und Krankenhäuser erbrachte. Der Kläger nahm Befunderhebungen mit dem Ziel 
konkreter laborärztlicher Diagnosen vor und erbrachte ärztliche Hilfestellungen bei transfusionsmedizinischen 
Maßnahmen. Der Kläger ging von einer Umsatzsteuerfreiheit seiner Einnahmen aus, während das Finanzamt die 
Umsatzsteuerfreiheit mit der Begründung verneinte, dass die Umsatzsteuerfreiheit ein Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patienten voraussetze, welches bei ihm als Laborarzt fehle. 

 

 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage statt, nachdem er zuvor den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) angerufen hatte: 

 

• Die Leistungen des Klägers sind als ärztliche Heilbehandlungen umsatzsteuerfrei. Zu den Heilbehandlungen 
gehören auch medizinische Analysen, da sie die Beobachtung und Untersuchung des Patienten ermöglichen, 
bevor überhaupt eine Diagnose, Behandlung oder Heilung des Patienten erforderlich wird. 
 

• Das Bestehen eines Vertrauensverhältnisses zwischen dem Arzt und dem Patienten ist für die 
Umsatzsteuerfreiheit nicht erforderlich. Dies gilt nicht nur für einen praktischen Arzt, sondern auch für einen 
Laborarzt. 
 

• Eine Nichtgewährung der Umsatzsteuerfreiheit wäre mit dem Zweck des Gesetzes nicht vereinbar. Denn die 
Umsatzsteuerfreiheit soll die Kosten von Heilbehandlungen senken und damit vor allem die Krankenkassen 
entlasten. 

 

Hinweise: Zuvor hatte bereits der EuGH die Umsatzsteuerfreiheit bejaht. Dem folgt nun der BFH. Damit hält der BFH 
nicht mehr an seiner Meinung fest, dass medizinische Analysen, die außerhalb der Praxisräume des anordnenden 
praktischen Arztes durchgeführt werden, nur nach der Regelung für Heilbehandlungen durch Krankenhäuser 
umsatzsteuerfrei sein können. Diese frühere Rechtsprechung hatte den Nachteil, dass die Umsatzsteuerfreiheit nur dann 
zu bejahen war, wenn das Labor bestimmte Voraussetzungen des Sozialgesetzbuchs erfüllt. Nach dem aktuellen Urteil 
kommt es darauf nicht mehr an. Unbeachtlich ist nunmehr auch der Ort der Heilbehandlung; die Heilbehandlung muss 
also nicht in den in den Praxisräumen des Arztes oder in der Wohnung des Patienten erbracht werden. 

 
 
(Rechts-)quelle(n):  “Leistungen eines Laborarztes“: 
 

• Leistungen eines Laborarztes; BFH, Urteil v. 18.12.2019 - XI R 23/19 (XI R 23/15): 
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/821174/           
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